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Entwurf eines Bundesgesetzes zur Umstellung von Anleihen privater 
Emittenten auf Euro (Euro-Anleihenumstellungsgesetz) 

Das Bundesministerium für Justiz übersendet mit Beziehung auf die 

Entschließung des Nationalrats vom 6.7.1969 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme 

zu den oben angeführten Gesetzesentwurf. 

21. April 1998 
Für den Bundesminister: 

ZETTER 
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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes zur Umste.llung von Anleihen privater 
Emittenten auf Euro (Euro-Anleihenumstellungsgesetz) 

zu GZ. 23.3500/22-V/14/98 

Mit Beziehung auf das Schreiben vom 24.3.1998 nimmt das Bundesministerium 

für Justiz zum oben genannten Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Zu § 5: 

Problematisch erscheint aus der Sicht der des Bundesministeriums für Justiz die 

Regelung des § 5, wonach der Emittent die Anleihebedingungen an läßlich der 

Umstellung dergestalt ändern darf, daß der Anspruch auf die Ausgabe von Urkunden,' 

die auf Euro lauten, ausgeschlossen oder eingeschränkt wird. Diese einseitige 

Vertragsänderung durch den Emittenten geht aus der Sicht des Bundesministeriums für 

Justiz über die aufgrund der Euröumstellung erforderlichen Maßnahmen hinaus. 

Zu § 6: 

Die in § 6 angeordnete Umrechnungsvorschrift, gegen die grundsätzlich kein 

Einwand besteht, weicht von der Umrechnungsanordnung des § 4 des Entwurfs eines 
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